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Rechtliche Grundlegung durch: 

 

• VSO-F, insbes. §§ 51, 53, 56, 57, 57a 

  

• KMS  

IV.8-5 S 8610-4a.92494  vom 12.09.2012 

IV.6-5 S 8422-4a.90936  vom 14.12.2012 

Neuerungen im Bereich 

Zeugnisse und Leistungsbewertung 

im Förderschwerpunkt Lernen 



 Ab wann gilt der Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen am SFZ? 

 Warum erfordert der Rahmenlehrplan eine andere Form der 

   Leistungsbewertung? - 4 Gründe - 

 Was ändert sich grundlegend? 

 Zu unkonkret? 

 Was steht im Mittelpunkt der neuen Leistungsbewertung? 

 Wie sehen die Zeugnisse aus? 

 Was sind die Ausnahmen? 

 Was ist bei der Einführung zu beachten? 

 Welche Rolle spielt das Schulforum? 

 Wie sind die Zeugnisse in Jahrgangsstufe 9 vorgesehen? 

 Welche Regelungen gibt es zum Vorrücken? 

Gliederung 



1.8.1992 

Implementierungs-

phase 

1.8.2011 

1.8.2015 

Ab wann gilt der Rahmenlehrplan für den 

Förderschwerpunkt Lernen am SFZ? 



Implementierungsphase an den SFZ 

Schuljahr 2011/12 Schuljahr 2014/15 Schuljahr 2013/14 Schuljahr 2012/13 

o grundsätzlich gilt in der Implementierungsphase weiterhin der alte 
Lehrplan zur individuellen Lernförderung 

o mit dem neuen Rahmenlehrplan können auf jeden Fall Erfahrungen 
gesammelt werden 

o Schulen organisieren die Implementierung mit Unterstützung der 
Regierungen und der Multiplikatoren 

o gemäß VSO-F § 85 (3) kann bereits vor 1.8.2015  auf der Grundlage 
des Rahmenlehrplans unterrichtet werden, sofern sich das 
Schulforum dafür ausspricht 

o in diesem Fall gelten die neuen Bestimmungen zur 
Leistungsbewertung 

Ab wann gilt der Rahmenlehrplan für den 

Förderschwerpunkt Lernen am SFZ? 



Warum erfordert der Rahmenlehrplan eine andere 

Form der Leistungsbewertung? 
- 4 Gründe-  



„Die Auswahl der angestrebten Kompetenzen trifft die 

Lehrkraft in pädagogischer Verantwortung auf der Basis 
der ermittelten Lernausgangslage sowie des individuellen 

Förderbedarfs der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen 

Schülers.“ 

(Rahmenlehrplan, Teil 1, Seite 16) 

 

 

Warum erfordert der Rahmenlehrplan eine andere 

Form der Leistungsbewertung? 

1 
Wenn die Inhalte individuell ausgewählt werden, 

ist keine Leistungsbewertung nach einem 

allgemeingültigen Anspruchsniveau möglich. 



Die Fachkompetenzen im Rahmenlehrplan sind für das 

Ende der Grundschulstufe und das Ende der 

Mittelschulstufe formuliert, daher ist eine Konkretisierung 

des jeweiligen Lern- und Leistungsstandes nötig. 

Warum erfordert der Rahmenlehrplan eine andere 

Form der Leistungsbewertung? 

Fachkompetenzen 

für das Ende der 

Grundschulstufe 

Fachkompetenzen 

für das Ende der 

Mittelschulstufe 

2 



Die Fachkompetenzen im Rahmenlehrplan sind 

weitgehend ohne Benennung der zugehörigen Inhalte 
formuliert. 

Diese sind individuell von der Lehrkraft aus den Lehrplänen 

der Grund- bzw. Mittelschule auszuwählen. 

Warum erfordert der Rahmenlehrplan eine andere 

Form der Leistungsbewertung? 

Beispiel: Fachkompetenzseite Mathematik: Raum und Form 

 Keine Konkretisierung der Flächen und Körper 

3 



Was ändert sich grundlegend? 

• bewertet wird auf der Grundlage einer 

curricularen Bezugsnorm 

• Note 4 bedeutet z. B., dass eine Schülerin die 

für das Schuljahr im Lehrplan festgelegten 

Lernziele ausreichend erreicht hat  

• beschrieben wird, welche Kompetenzen die 

Schülerin bzw. der Schüler erreicht hat 

• bewertet wird (wenn das Schulforum das so 

beschließt) der individuelle Lernfortschritt z. B. 

mit der Formulierung „insgesamt gut“ 



Zu unkonkret? 

•  Jahrgangsstufe 7. Mathematik: Note 4 

                  Englisch:        Note 3 

• … kann Oberfläche und Rauminhalt von Würfel,  

         Quader und Pyramide berechnen 

• … kann Zahlungen und Überweisungen  

         durchführen 

• … kann Möglichkeiten der Abfallvermeidung  

         und -trennung praktizieren 

• … kann Informationsquellen nutzen: Nach- 

         schlagewerke, Bibliotheken und Internet 

 

• Individueller Lernfortschritt im Fach Mathematik: 

insgesamt sehr gut 



Was steht im Mittelpunkt der neuen 

Leistungsbewertung? 

 

 

Grundidee: 

 

Im Mittelpunkt der neuen Leistungsbewertung steht nicht die 

Bewertung, sondern die Beschreibung der erreichten 

Kompetenzen. 

 

 

Geeignete Formen: 

 

• Portfolio und andere Verfahren zur Leistungsdokumentation 

• Lernentwicklungsberichte und Lerntagebücher 

• Lernzertifikate 

• Tests und andere Aufgabenstellungen (z. B. Projekte) 



Wie sehen die Zeugnisse aus? 

Beschreibung der 

erreichten Fach- und 

Methodenkompetenzen 

in den Unterrichtsfächern 

Darstellung wichtiger 

Aspekte in den 

Entwicklungsbereichen  

neues Zeugnisformular: 



Wie sehen die Zeugnisse aus? 

Beschreibung der 

erreichten Fach- und 

Methodenkompetenzen 

Sofern das Schulforum1 das beschließt: 

Würdigung des individuellen 

Lernfortschritts in den Stufen „insgesamt 

sehr gut“, „insgesamt gut“, … 

neues Zeugnisformular: Ausschnitt  Mathematik 



Wie sehen die Zeugnisse aus? 

neues Zeugnisformular: Ausschnitt Lernfortschritte/Förderansätze 



Wie sehen die Zeugnisse aus? 

Beispiel: 

Mathematik, Zwischenzeugnis Jahrgangsstufe 6 



Was sind die Ausnahmen? 

1. Keine Würdigung des individuellen Lernfortschritts in Jahrgangsstufe 9 
(VSO-F § 51 Abs. 2 Satz 2)! 
 

2. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten ist in den Jahrgangsstufen 2, 3 

und 4 eine Bewertung auf der Basis des Lehrplans für die Grundschule 
möglich in Form von Ziffernnoten (VSO-F § 51 Abs. 2 Satz 4). 
 

3. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten ist in den Jahrgangsstufen 8 
und 9 eine Bewertung in Form von Ziffernnoten auf der Basis des 

Rahmenlehrplans für den Förderschwerpunkt Lernen möglich (VSO-F § 
51 Abs. 2 Satz 5). Ein entsprechendes Raster für diese beiden 
Jahrgangsstufen wird am ISB entwickelt. 



Was ist bei der Einführung zu beachten ? 

1. „Das Zeugnis bzw. die Zeugnisform (neues Zeugnisformular mit 

Beschreibung der Kompetenzen oder bisheriges Zeugnisformular mit 

Ziffernnoten) folgt stets der im Schuljahr eingesetzten 

Bewertungsform bei den Leistungsnachweisen […]“. 

(KMS IV.6-5 S 8422-4a.90936 vom 14.12.2012) 

 

 d. h. individuelle Bewertung bei Anwendung des neuen 

Rahmenlehrplans für den Förderschwerpunkt Lernen 

oder 

Ziffernnoten bei Anwendung des bisherigen Lehrplans zur 

individuellen Lernförderung 
 

 d. h. Zeugnisse mit Ziffernnoten1, wenn die Eltern das beantragen 

oder 

Zeugnis mit Kompetenzbeschreibungen, wenn die Eltern keine 

Ziffernnoten beantragen 

 

2. Keine Mischformen der beiden Zeugnisformen! 



Welche Rolle spielt das Schulforum? 

Was ist ein Schulforum? 

 
• Dieses Gremium wird an allen Schulen (außer Grundschulen) 

eingerichtet. 

 

• Mitglieder sind: Schulleiterin bzw. Schulleiter, zwei von der 

Lehrerkonferenz gewählte Lehrkräfte, der bzw. die 

Elternbeiratsvorsitzende und zwei vom Elternbeirat gewählte 

Mitglieder des Elternbeirats sowie der Schülerausschuss1 

 

• Die Bestimmungen zum Schulforum sind geregelt in BayEUG 

Art. 69. 



Welche Rolle spielt das Schulforum  ? 

Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt es bei der 

Leistungsbewertung? 

 
1. Das Schulforum kann das Inkrafttreten des Rahmenlehrplans für 

den Förderschwerpunkt Lernen bereits vor dem verbindlichen 

Inkrafttreten zum 1. August 2015 beschließen und damit auch die 

neue Leistungsbewertung 

(vgl. VSO-F § 85 Abs. 3 Satz 2)1 

 

2. Die neue Form der Leitungsbewertung kann im Zeugnis in jedem 

Fach durch eine Bemerkung zum individuellen Lernfortschritt 

ergänzt werden in der Form von „insgesamt sehr gut“, 

„insgesamt gut“ usw., wenn das Schulforum dem zustimmt 

(vgl. VSO-F § 51 Abs. 2 Satz 3)1 



 

Zwischenzeugnis 
 

 

Abschluss- 

zeugnis 

(= Jahreszeugnis 

9. Jahrgangsstufe) 
  

 

Zeugnis über 

einen 

erfolgreichen 

Schulabschluss 
 

Wie sind die Zeugnisse in Jahrgangsstufe 9 vorgesehen? 



 

Zwischenzeugnis 
 

1. sofern nach altem Lehrplan unterrichtet wird: unverändert 

 

2. sofern nach dem Rahmenlehrplan unterrichtet wird: 

 

entweder: Kompetenzbeschreibungen nach den neuen Formularen 

oder: Ziffernnoten auf der Basis des Rahmenlehrplans in Verbindung 

mit dem noch zu entwickelnden Kompetenzraster auf Elternwunsch 

 

3. Besonderheit in Jahrgangsstufe 9: 

Keine Würdigung des individuellen Lernfortschritts in den Stufen 

„insgesamt sehr gut“, „insgesamt gut“, …1 

Wie sind die Zeugnisse in Jahrgangsstufe 9 vorgesehen? 



1. sofern nach altem Lehrplan unterrichtet wird: unverändert 
 

2. sofern nach dem Rahmenlehrplan unterrichtet wird: 
 
entweder: Kompetenzbeschreibungen nach den neuen Formularen 
(oder: Ziffernnoten auf der Basis des Rahmenlehrplans in Verbindung mit 
dem noch zu entwickelnden Kompetenzraster)2 

 
3. Keine Würdigung des individuellen Lernfortschritts 

 
4. Hinweis auf erreichten Bildungsgang (VSO-F § 56 Abs. 3 Satz 2) 

 

Abschluss- 

zeugnis1 

(= Jahreszeugnis 

9. Jahrgangsstufe) 
  

Wie sind die Zeugnisse in Jahrgangsstufe 9 vorgesehen? 



 

Zeugnis über 

einen 

erfolgreichen 

Schulabschluss 
 

1. grundsätzlich: Zeugnis über einen erfolgreichen Schulabschluss 

wird zusätzlich zum Abschlusszeugnis ausgegeben 

 

2. mögliche „erfolgreiche Abschlüsse“ am SFZ: 

 Erfolgreicher Abschluss im Bildungsgang des Förderschwerpunkts 

Lernen 

 Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule nach Abschlussprüfung 

 

3.  Die Abschlusszeugnisse über „erfolgreiche Abschlüsse“ enthalten  

     Ziffernnoten in den jeweils geprüften Fächern/Fächerverbünden 

     bzw. der Projektprüfung. 

Wie sind die Zeugnisse in Jahrgangsstufe 9 vorgesehen? 



Welche Regelungen gibt es zum Vorrücken? 

VSO-F § 53 Absatz 4 

 

(1) 

Schülerinnen und Schüler, die auf der Grundlage des 

Rahmenlehrplans […] unterrichtet werden, rücken […] in die 

nächsthöhere Jahrgangsstufe vor. 

 

(2) 

Eine Wiederholung der Jahrgangsstufe ist nach Anhörung oder auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten aus pädagogischen Gründen 

ausnahmsweise möglich. 

 

(3) 

Über das Wiederholen der Jahrgangsstufe entscheidet die 

Klassenleiterin oder der Klassenleiter im Benehmen mit den in der 

Klasse unterrichtenden Lehrkräften […]. 


